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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1952 Ausgegeben am 1. Juli 1952 24. Stuck
105. Bundesgesetz: Abänderung von prozeß- und exekutionsrechtlichen Sonderbestimmungen für schutzwürdige

Unternehmungen.
106. Bundesgesetz: Wohnhaus-Wiederaufbaugesetznovelle 1952.
107. Bundesgesetz: Gebührennovelle 1952.
108. Bundesgesetz: Änderungen und Ergänzungen des Grunderwerbsteuergestzes und des Erbschaftssteuergesetzes.
109. Bundesgesetz: Versicherungssteuernovelle 1952.
1 1 0 . Bundesgesetz: Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952.

ansprüchen nach dem Ersten, dem Zweiten und dem Dritten Rückstellungsgesetz und der Fristen zur
Geltendmachung der Rückstellungsansprüche nach dem Fünften Rückstellungsgesetz.

1 0 5 . Bundesgesetz vom 20. Mai 1952, wo-
mit das Bundesgesetz vom 24. Juli 1946,
BGBL Nr. 161, über prozeß- und exekutions-
rechtliche Sonderbestimmungen für schutz-
würdige Unternehmungen abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I

Das Bundesgesetz vom 24. Juli 1946, BGBL
Nr. 161, über prozeß- und exekutionsrechtliche
Sonderbestimmungen für schutzwürdige Unter-
nehmungen, in der Fassung der Bundesgesetze
vom 30. Juni 1948, BGBl. Nr . 136, vom 24. N o -
vember 1948, BGBl. Nr. 253, vom 21. Juni 1950,
BGBL Nr. 136, und vom 30. Mai 1951, BGBL
Nr. 127, wird wie folgt abgeändert:

Im § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 6, § 8 Abs. 1
und 2 und § 9 Abs. 1 sind die Worte „30. Juni
1952" durch die Worte „30. Juni 1953", im § 3
Abs. 3 die Worte „1 . Juli 1952" durch die Worte
„1 . Juli 1953" zu ersetzen.

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tr i t t am 1. Juli 1952 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind die Bundesministerien für Handel und
Wiederaufbau und für Justiz betraut.

Körner
Figl Böck-Greissau Tschadek

1 0 6 . Bundesgesetz v o m 27 . Mai 1952, wo-
m i t das Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz ge-
ändert und die Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetznovelle 1950 ergänzt werden (Wohn-

haus-Wiederaufbaugesetznovelle 1952).
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, BGBl.

Nr. 130, betreffend die Wiederherstellung der

durch Kriegseinwirkung beschädigten oder zer-
störten Wohnhäuser und den Ersatz des zer-
störten Hausrates (Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetz) in der Fassung der Bundesgesetze vom
15. Dezember 1950, BGBl Nr. 26/1951, und
vom 21. September 1951, BGBl. Nr. 228, wird
geändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 3 hat zu entfallen.
2. § 4 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Für den aus der Besorgung der nicht in

den Rahmen der Hoheitsverwaltung fallenden
Fondsgeschäfte sich ergebenden Aufwand hat der
Fonds aufzukommen."

3. Im § 6 hat es anstatt „1. Juni" zu lauten
„1. Dezember".

4. .§ 7 Abs. 1 Z. 2 lit. a, cc, hat zu lauten:
„cc) Der Beitrag nach lit. bb entfällt ganz

oder teilweise, wenn Wohn* oder Geschäfts-
räume infolge einer Beschädigung durch Kriegs-
einwirkung gänzlich oder teilweise nicht benutz-
bar sind; er vermindert sich ferner um den Be-
trag, um den sich der Hauptmietzins zufolge der
Bestimmungen der §§ 15 oder 30 dieses Bundes-
gesetzes über einen Schilling je Krone des Jah-
resmietzinses für 1914 erhöht."

5. Im § 7 Abs. 1 Z. 2 lit b dritter Satz haben
die Worte „im Sinne des § 1 Abs. 3" zu ent-
fallen.

6. § 9 wird im Abs. 3 geändert und durch
einen Abs. 4 ergänzt; die Abs. 3 und 4 haben
zu lauten:

„(s) Auf den Zuschlag nach Abs. 1 finden die
Vorschriften des § 7 Abs. 2 erster und sechster
Satz des Mietengesetzes keine Anwendung; das
gleiche gilt für den Neuvermietungszuschlag (§ 16
Abs. 1 zweiter Halbsatz des Mietengesetzes),
wenn und soweit der Eigentümer in Ansehung
des Bestandobjektes nach § 7 Abs. 1 Z. 2 lit. a
beitragspflichtig ist. Der Zuschlag nach Abs. 1
schließt die Vereinbarung eines Neuvermietungs-
zuschlages aus.
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<4) Sofern die Beitragspflicht gemäß § 7 Abs. 1
Z. 2 l i t a, cc, gemindert ist, verringert sich der
Zuschlag nach Abs. 1 um denselben Betrag."

7. Nach dem § 9 ist ein § 10 mit folgendem
Wortlaut einzufügen:

„§ 10. Als durch Kriegseinwirkung beschädigt
oder zerstört (kriegsbeschädigt) im Sinne der
§§ 7 und 8 sind Wohnhäuser und andere bebaute
Grundstücke anzusehen, wenn die Kosten der
Behebung des Schadens den Hauptmietzins für
drei Jahre oder den zweifachen Jahresbrutto-
mietzins übersteigen. Hiebei sind die tatsäch-
lichen oder voraussichtlichen Kosten der Kriegs-
schadensbehebung im Zeitpunkt der Wieder-
herstellung dem Mietzins im Zeitpunkt der
Kriegseinwirkung gegenüberzustellen. Als kriegs-
beschädigte bebaute Grundstücke sind auch
solche, anzusehen, die durch eine Artfortschrei-
bung infolge eines totalen Kriegsschadens als un-
bebaute Grundstücke erklärt wurden."

S. Im § 15 haben die Abs. 3 bis 11 zu lauten:
„(8) Für Wiederherstellungsarbeiten nach

Abs. 1 lit. a, zu deren Durchführung vom Be-
werber um Bewilligung einer Fondshilfe die
Mittel zunächst selbst erbracht werden (Vor-
finanzierung), können für das Jahr 1951 bis zu
einem Gesamtbetrage von 100 Millionen Schil-
ling, für die Jahre 1952 bis 1955 bis zu einem
Gesamtbetrage von je 150 Millionen Schilling
Bewilligungen mit der Maßgabe erteilt werden,
daß die Darlehen in zehn gleichen Jahresraten,
erstmalig am 2. März des der baubehördlichen
Bewohnungs- und Benützungsbewilligung, in Er-
mangelung einer solchen dem Tage der Voll-
endung der Wiederherstellungsarbeiten folgen-
den Jahres zugezählt werden. Solche Bewilligun-
gen sind unabhängig von der nach den Richt-
linien gemäß § 18 Abs. 2 sich ergebenden Rei-
henfolge zu erteilen. Der Fonds kann jederzeit
auch größere Darlehensbeträge oder die ganze
Darlehenssumme zuzählen. Wird die Bewilli-
gung mit vorstehenden Einschränkungen er-
teilt, sind dem Darlehensnehmer Zinsen bis zu
einem Höchstausmaß von 5 v. H. für die von
ihm selbst erbrachten Geldmittel zur Durch-
führung der Wiederherstellungsarbeiten für die
Zeit vom Tage der Erteilung der baubehörd-
lichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung,
in Ermangelung einer solchen vom Tage der
Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an
bis zur Zuzählung des Fondsdarlehens (der
Fondsdarlehensteilbeträge) zu vergüten. Der Tag
der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-
und Benützungsbewilligung, in Ermangelung
einer solchen der Tag der Vollendung der Wie-
derherstellungsarbeiten ist dem Fonds unverzüg-
lich bekanntzugeben.

(4) Die Rückzahlungspflicht des Darlehens-
nehmers beginnt mit dem Monatsersten, der der
Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und

Benützungsbewilligung, in Ermangelung einer
solchen dem von der Fondsverwaltung fest-
gestellten Tage der Vollendung der Wieder-
herstellungsarbeiten folgt. Das Darlehen ist an
den Fonds in gleichbleibenden jährlichen Raten
in zwei gleichen Teilbeträgen abzustatten, die
am 1. Jänner und am 1. Juli jeden Jahres fällig
sind. Der erste Teilbetrag ist an dem der Er-
teilung der baubehördlichen Bewohnungs- und
Benützungsbewilligung, in Ermangelung einer
solchen dem von der Fondsverwaltung fest-
gestellten Tage der Vollendung der Wiederher-
stellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahres-
termin fällig. Mit dem ersten Teilbetrag ist auch
der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage
des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem
diesem Tage zunächst liegenden Halbjahres-
termin gelegenen Monate zu entrichten. Sofern
über das Ansuchen um Fondshilfe gemäß § 18
Abs. 1 bereits entschieden wurde oder noch vor
dem 1. September 1952 entschieden wird, be-
trägt, soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt, die
Rückzahlungsdauer 100 Jahre, die Jahresrate
dementsprechend 1 v. H. der Darlehenssumme,
andernfalls beträgt die Rückzahlungsdauer
75 Jahre, die Jahresrate dementsprechend
1 v . H. der Darlehenssumme. Der Darlehens-
nehmer kann das Darlehen auch in höheren
Teilbeträgen rückerstatten.

(5) Bei geringfügigen Darlehen kann der Fonds
die Rückzahlung in mindestens 10, höchstens 15
gleichen Jahresraten bedingen. Ein Darlehen ist
geringfügig, wenn es den zwölffachen Jahres-
mietzins der bis zur Kriegseinwirkung vorhan-
den gewesenen Bestandobjekte nicht übersteigt.
Der Berechnung des zwölffachen Jahresmiet-
zinses ist bei Bestandobjekten, deren Mietzins-
bildung im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung dem
Mietengesetz unterlag, der nach § 2 Abs. 1 l i t a
des Mietengesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung zulässige Hauptmietzins, bei anderen Be-
standobjekten der im Zeitpunkt der Kriegs-
einwirkung geltende Bruttomietzins zugrunde
zu legen.

(6) Die mittels Fondshilfe wiederhergestellten
Mietobjekte (Wohnungen, Geschäftsräume)
unterliegen den Bestimmungen des Mieten-
gesetzes, und zwar bis zur Rückzahlung des
Fondsdarlehens mit den in den folgenden
Abs. 7 bis 11 getroffenen Abänderungen; das
gleiche gilt für Mietobjekte (Wohnungen, Ge-
schäftsräume) in Gebäuden, an denen der ge-
meinsamen Benützung der Mieter dienende
Gebäudeteile mittels Fondshilfe wiederhergestellt
werden.

(7) Der jährliche Hauptmietzins des einzelnen
Mietobjektes (Wohnung, Geschäftsraum) setzt
sich aus nachstehenden Bestandteilen zusammen:

a) einem Prozentsatz der Kosten, die für die
Wiederherstellung dieses Mietobjektes auf-
gewendet werden;



Stück 24, Nr. 106. 367

b) einem Prozentsatz der auf dieses Miet-
objekt entfallenden Kosten, die für die
Wiederherstellung von der gemeinsamen
Benützung der Mieter (Wohnungsinhaber)
dienenden Gebäudeteilen aufgewendet
werden; welcher Teil dieser Kosten auf das
Mietobjekt entfällt, ist nach dem Verhält-
nis der Bodenfläche dieses Mietobjektes zur
Bodenfläche aller Mietobjekte, deren Mie-
tern (Inhabern) die Wiederherstellung zu-
gute kommt, zu berechnen;

c) einem Anteil an den Kosten der Verwal-
tung des Hauses; dieser darf höchstens ein
Zehntel der in lit. a und b bezeichneten
Bestandteile des Hauptmietzinses betragen.

(8) Der Prozentsatz der Hauptmietzinsbestand-
teile nach Abs. 7 l i t a und b richtet sich nach
der Rückzahlungsdauer (Abs. 4 und 5) des Dar-
lehens; er beträgt daher bei einer Rückzahlungs-
dauer von 75 Jahren 1 v. H., bei einer solchen
von 15 Jahren 6 v. H. und bei einer solchen
von 10 Jahren 10 v. H .

(9) Ist das Mietobjekt selbst unbeschädigt ge-
blieben, so entfällt der Hauptmietzinsbestandteil
nach Abs. 7 lit. a; sind die der gemeinsamen Be-
nützung dienenden Gebäudeteile unbeschädigt
geblieben, so entfällt der Hauptmietzinsbestand-
teil nach Abs. 7 lit. b.

(10) Wenn der nach den Abs. 7 bis 9 errechnete
jährliche Hauptmietzins eines Mietobjektes
niedriger ist als der nach § 2 Abs. 1 lit. a des
Mietengesetzes in der jeweils geltenden Fassung
zulässige Hauptmietzins, kann letzterer verlangt
werden. In diesem Falle ist bei Bestandobjekten,
die im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung hinsicht-
lich der Mietzinsbildung dem Mietengesetz nicht
unterlagen, von der Mietkommission ein
Friedensmietzins festzusetzen, der für Miet-
gegenstände von gleicher Lage und Beschaffen-
heit am 1. August 1914 ortsüblich als Mietzins
entrichtet wurde.

(11) Anträge nach den §§ 7 und 8 des Mieten-
gesetzes können hinsichtlich der mit Fondshilfe
wiederhergestellten Gebäude auch vom Fonds
gestellt werden. Die Vorschriften des § 7 Abs. 2
erster und sechster Satz des Mietengesetzes
finden auf die vom Hauseigentümer zur Ab-
stattung des Fondsdarlehens verwendeten Teile
der Hauptmietzinse keine Anwendung."

9. § V l i t d hat zu lauten:
„d) für Wohnhäuser, die durch Kriegsein-

wirkung beschädigt oder zerstört (kriegsbeschä-
digt) wurden, wenn die Kosten der Behebung
des Schadens den nach dem Mietengesetz je-
weils zulässigen Hauptmietzins für fünf Jahre
oder den fünffachen Jahresbruttomietzins im
Zeitpunkt der Kriegseinwirkung nicht über-
steigen. Hiebei sind die tatsächlichen oder vor-
aussichtlichen Kosten der Kriegsschadensbe-
hebung im Zeitpunkt der Wiederherstellung dem

Mietzins jener Mietobjekte gegenüberzustellen,
die bis zur Kriegseinwirkung vorhanden waren;"

10. Im § 18 Abs. 2 ist nach dem zweiten
Satz einzuschalten:

„Die aus solchen Auflagen dem Fonds er-
wachsenden Kosten bilden einen Bestandteil
der Fondshilfe nach § 15 Abs. 2 und 3."

11. Dem § 1 9 Abs. 4 ist folgender Satz an-
zufügen:

„Ausnahmsweise kann in den Fällen des § 15
Abs. 3 mit schriftlicher Zustimmung des Fonds
über den Anspruch des Bauwerben auf die
Fondshilfe durch Abtretung verfügt werden."

12. Dem § 19 wird als Abs. 5 angefügt:
„(5) Im Falle der Zwangsversteigerung einer

Liegenschaft sind pfandrechtlich sichergestellte
Forderungen des Fonds aus Darlehen nach § 15,
soweit sie in der Verteilungsmasse (§ 215 EO.)
Deckung finden, durch Barzahlung zu berich-
tigen, andernfalls vom Ersteher ohne Anrech-
nung auf das Meistbot zu übernehmen."

13. § 30 hat zu lauten:
„§ 30. Auf die Behebung von Kriegsschäden,

für die Fondshilfe nach § 17 lit. d nicht ge-
währt werden darf, an Bestandobjekten, die
hinsichtlich der Mietzinsbildung dem Mietenge-
setz unterliegen, finden die Bestimmungen
der §§ 7 und 8 des Mietengesetzes Anwendung."

14. Der bisherige § 31 erhält die Bezeichnung
„S 31 a".

15. Im fünften Hauptstück ist als § 31 ein-
zufügen:

„§ 31. (1) Die Einbringung eines Gesuches um
Fondshilfe im Sinne des § 15 Abs. 2 oder 3 ist
auf Antrag im öffentlichen Buch bei der Liegen-
schaft, auf der die Wiederherstellung vorge-
nommen werden soll, anzumerken. Der Antrag
ist vom Fonds zu stellen.

(2) Die Anmerkung hat die Wirkung, daß
Wohnungseigentum an dieser Liegenschaft0 nur
mit schriftlicher Zustimmung des Fonds be-
gründet werden darf.

(3) Die Anmerkung ist auf Antrag des Grund-
eigentümers zu löschen, wenn

a) durch eine Amtsbestätigung des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederauf-
bau nachgewiesen wird, daß der Antrag
auf Fondshilfe zurückgezogen oder ab-
schlägig beschieden wurde;

b) wenn seit dem Tage der Erteilung der
baubehördlichen Bewohnungs- und Be-
nützungsbewilligung, in Ermangelung einer
solchen seit dem Tage der Vollendung der
Wiederherstellungsarbeiten ein Jahr ver-
strichen i s t

(4) Die Zustimmung gemäß Abs. 2 darf nicht
mehr erteilt werden, wenn über das Ansuchen
um Fondshilfe gemäß § 18 Abs. 1 aufrecht ent-
schieden wurde."
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16. § 34 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut: Das Bundesministerium für Han-
del und Wiederaufbau hinsichtlich der §§ 1 bis 6,
§ 15 Abs. 1 bis 5 und 14, §§ 16 bis 19, 23, 24
und 33, hinsichtlich des § 5 Abs. 2 auch die Bun-
desministerien für Finanzen und für soziale
Verwaltung; das Bundesministerium für Justiz
hinsichtlich der Bestimmungen des § 22, soweit
sie sich auf Gerichtgebühren beziehen, der
§§ 9, 14 Abs. 4, § 15 Abs. 6 bis 13, des § 19
Abs. 5, der §§ 20, 25, 26, 29 bis 32, in Ansehung
der §§ 9, 14 Abs. 4, § 15 Abs. 6 bis 13 und
§ 20 im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung, das Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Justiz hinsicht-
lich der §§ 27 und 28; das Bundesministerium
für Finanzen hinsichtlich der §§ 7, 8, 10, 13, 14
Abs. 1 bis 3 und § 22, soweit er sich nicht auf
Gerichtsgebühren bezieht; die Bundesregierung
hinsichtlich des § 14 Abs. 5."

Artikel EL

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .

17. Bei Darlehen im Sinne des § 15 Abs. 3 des
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, die bereits be-
willigt wurden oder noch vor dem 1. September
1952 bewilligt werden, gilt ab Termin der Zu-
zählung weiterhin der 2. Jänner; das Höchst-
ausmaß der Zinsen beträgt 5 v. H.

18. Die Bestimmungen der Abs. 6 bis 10 des
§ 15 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes in der
bisherigen Fassung (BGBl. Nr. 26/1951) finden
in den Fällen weiterhin Anwendung, in denen
über das Ansuchen um Fondshilfe gemäß § 1 8
Abs. 1 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes be-
reits entschieden wurde oder noch vor dem
1. September 1952 entschieden wird; die in den
Abs. 7 bis 11 des § 15 enthaltenen vom Mieten-
gesetz abweichenden Sonderbestimmungen hin-
sichtlich der Zinsbildung haben jedoch auch in
diesen Fällen nur bis zur Rückzahlung des Fonds-
darlehens Geltung. *)

Artikel III.

Der Ziffer 42 der Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetznovelle 1950, BGBl. Nr. 26/1951, wird fol-
gender Satz angefügt:

„Bei Wohnungen, an denen Wohnungseigen-
tum begründet wurde oder begründet werden
soll, ist jedoch ein Anbot, das vor Inkrafttreten
der Wohnhaus-Wiederaufbaugesetznovelle 1950,
BGBl. Nr. 26/1951, gestellt wurde, auch dann
wirksam und ausreichend, wenn es den Vor-
schriften des § 20 Abs. 2 des Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetzes in der Fassung dieses Bundes-
gesetzes entspricht."

*) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 175/1952.

Artikel IV.

Mit der Vollziehung des Art. II Z. 18 und
Art. III ist das Bundesministerium für Justiz,
mit der Vollziehung des Art. II Z. 17 das Bun-
desministerium für Handel und Wiederaufbau,
mit der Vollziehung des Art. I sind nach Maß-
gabe der Z. 16 die Bundesregierung und die Bun-
desministerien für Handel und Wiederaufbau,
für Justiz, für soziale Verwaltung und für
Finanzen betraut.

Körner
Figl Schärf Helmer Tschadek
Kolb Maisel Kamitz Thema
Böck-Greissau Waldbrunner Gruber

1 0 7 . Bundesgesetz vom 27. Mai 1952, wo-
mit einige Bestimmungen des Gebühren-
gesetzes 1946, BGBL Nr. 184/1946, abgeän-
dert und ergänzt werden (Gebührennovelle

1952).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel L

Das Gebührengesetz 1946, BGBl. Nr. 184/
1946, in der Fassung der Gebührennovelle 1948,
BGBL Nr. 23/1949, der Gebührennovelle 1949,
BGBL Nr. 109/1949, der 4. Paßgesetznovelle,
BGBl. Nr. 73/1950, der Gebührennovelle 1950,
BGBL Nr. 7/1951, und der Gebühren- und Be-
förderungsteuernovelle 1951, BGBl. Nr. 195/
1951, wird wie folgt geändert:

1. Die festen Gebührensätze mit Ausnahme
der im § 14 TP. 2 Z. 3 und Z. 8 geregelten festen
Gebührensätze werden um 50 v. H. erhöht.

2. Im § 3 Abs. 3 lautet der erste Satz:

„Die Hundertsatzgebühren sind, sofern in
diesem Bundesgesetz nichts Abweichendes be-
stimmt ist, bis zu dem Betrage von 100 S durch
Verwendung von Stempelmarken, bei höheren
Beträgen durch Einzahlung auf Grund amtlicher
Bemessung zu entrichten."

3. § 9 lautet:

„§ 9. Wird eine Gebühr nach diesem Bundes-
gesetz nicht oder nicht vorschriftsmäßig ent-
richtet oder wird eine in diesem Bundesgesetz
vorgesehene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet,
so kann das Finanzamt von den zur Zahlung
der Gebühr oder zur Haftung für sie verpflich-
teten Personen das Zwei- bis Zehnfache der ver-
kürzten Gebühr einheben."

4. Im § 14 TP. 6 wird nach dem Worte
„Patentanmeldungen." ein neuer Absatz mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:

„Der erhöhten Eingabengebühr von 15 S vom
ersten Bogen unterliegen Antrage an die Grund-
verkehrskommission, die Übertragung des
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Eigentums oder die Einräumung des Frucht-
genußrechtes zuzulassen."

5. Im § 14 TP. 6 lautet in dem der Anmer-
kung folgenden Absatz die lit. e:

„e) Eingaben in konsularischen Angelegen-
heiten an österreichische Vertretungs-
behörden im Ausland;"

6. Im § 14 TP. 6 wird in lit. g des der An-
merkung folgenden Absatzes nach dem Worte
„Privatanklagesachen" der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und eine lit. h mit folgen-
dem Wortlaut angefügt:

„h) Eingaben im Verfahren zur Durchführung
des Grundverkehrsgesetzes, ausgenommen
Anträge an die Grundverkehrskommission,
die Übertragung des Eigentums, die Ein-
räumung des Fruchtgenußrechtes oder die
Verpachtung zuzulassen."

7. Im § 15 lautet Abs. 1:
„(1) Rechtsgeschäfte sind nur dann gebühren-

pflichtig, wenn über sie eine Urkunde errichtet
wird, es sei denn, daß in diesem Bundesgesetz
etwas Abweichendes bestimmt ist."

8. Im § 16 wird als Abs. 5 folgende Bestim-
mung eingefügt:

„(5) Die Gebührenschuld entsteht
a) bei Wetteinsätzen anläßlich sportlicher

Veranstaltungen mit der Bezahlung des
Einsatzes;

b) bei Ausspielungen und ihnen gleichgehal-
tenen Veranstaltungen mit der Vornahme
der Handlung, die den gebührenpflich-
tigen Tatbestand verwirklicht;

c) bei Gewinsten mit der Fälligkeit."

9. Im § 16 erhält der bisherige Abs. 5 die
Bezeichnung Abs. 6.

10. Im § 28 werden als Abs. 3 und Abs. 4
folgende Bestimmungen eingefügt:

„(3) Zur Entrichtung der Gebühr bei Wetten
anläßlich sportlicher Veranstaltungen sowie bei
Ausspielungen und ihnen gleichgehaltenen Ver-
anstaltungen sind die Vertragsteile zur unge-
teilten Hand verpflichtet. Die vom Gewinst zu
entrichtende Gebühr ist vom Gewinst abzu-
ziehen.

(4) Das Finanzamt kann Personen, die ge-
werbsmäßig Wetten abschließen oder vermit-
teln, die Führung besonderer Aufzeichnungen
auftragen."

11. Im § 28 erhalten die bisherigen Abs. 3
und 4 die Bezeichnung 5 und 6.

12. Dem § 31 wird ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut angefügt:

„(3) Sind Gebühren ohne amtliche Bemessung
unmittelbar zu entrichten, so sind sie binnen
zwei Wochen nach der Entstehung der Gebüh-
renschuld einzuzahlen."

13. Im § 33 TP. 7 entfällt die Z. 1; die Z. 2
und 3 erhalten die Bezeichnung Z. 1 und Z. 2.

14. Im § 33 TP. 8 entfällt die Z. 7; nach dem
Worte „Spareinlagebücher" wird der Strichpunkt
durch einen Punkt ersetzt.

15. Im § 33 TP. 17 Z. 1 treten an Stelle der
Worte „Totalisateur- und Buchmacherwetten"
die Worte „unter Z. 6 aufgezählten Wetten".

16. Im § 33 TP. 17 werden als Z. 6, 7 und 8
und als Anmerkung angefügt:

„6. Wetten anläßlich sportlicher Veranstaltun-
gen

a) vom Gesamtbetrag der Wett-
einsätze 1 '5 v. H.

b) von dem bei einer Wette erzielten Gewinst
nach dem folgenden Tarif:

Verhältnis der erzielten Quote (Gewinst
zuzüglich des Wetteinsatzes) zum Wett-
einsatz

bis zum 3fachen . . . frei
mehr als das 3 fache bis zum 6 fachen . . . 1 v. H.
mehr als das 6 fache bis zum 11 fachen . . . 3 v. H.
mehr als das 11 fache bis zum 15 fachen . . . 5 v. H.
mehr als das 15 fache bis zum 21 fachen . . . 10 v. H.
mehr ab das 21 fache bis zum 25 fachen . . . 20 v. K.
mehr als das 25fache 25 v. H.

7. Ausspielungen und sonstige Veranstaltun-
gen, die sich an die Öffentlichkeit wenden und
bei denen den Teilnehmern durch Verlosung
Gewinste zukommen sollen,

a) wenn die Gewinste nicht in Bar-
geld, Münzen oder Wertpapieren
bestehen,
vom Gesamtwerte aller nach dem
Spielplan bedungenen Einsätze . . 2 v. H.,

b) wenn die Gewinste in Bargeld,
Münzen oder Wertpapieren be-
stehen,
vom Wert derselben 25 v. H.

8. Zahlenlotto
von den Gewinsten 25 v. H.

A n m e r k u n g :

1. Die Gebühren nach Z. 6, 7 und 8 sind, auch
wenn eine Urkunde nicht errichtet wird, ohne
amtliche Bemessung unmittelbar zu entrichten.

2. Die Gewinstgebühren nach Z. 6 lit. b sind
in der Weise zu beredinen, daß von der unter
eine höhern Tarifstufe fallenden Quote nach Ab-
zug der Gebühr nicht weniger erübrigt wird
als von der höchsten unter die nächstniedrigere
Tarifstufe fallenden Quote nach Abzug der
dieser Quote entsprechenden Gebühr.

3. Die Gewinste bei der Klassenlotterie sind
gebührenfrei."

17. Im § 33 TP. 18 entfallen die Worte „Der
Gebühr unterliegen nicht Hypothekarverschrei-
bungen für Kredite, die von einem Kreditunter-
nehmen eingeräumt wurden."
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18. Im § 33 lautet die TP. 21:
„ Z e s s i o n e n oder Abtretungen überhaupt

von Schuldforderungen oder anderen Rechten:
1. Unentgeltliche, wie Schenkungen nach dem

Erbschaftsteuergesetz;
2. entgeltliche an Kreditunterneh-

mungen zur Sicherung von Dar-
lehen oder Krediten derselben im
Zusammenhang mit öffentlichen
Aufträgen nach dem Werte des
Entgeltes v. H.;

3. alle übrigen entgeltlichen nach
dem Werte des Entgeltes 2 v. H.

Der Gebühr unterliegen nicht Zessionen an
Gebietskörperschaften zur Sicherung rückstän-
diger öffentlicher Abgaben."

19. Im § 33 TP. 22 entfällt die lit. d; die bis-
herige lit. e wird lit. d.

20. Im § 33 TP. 22 erhält die bisherige lit. f
die Bezeichnung lit. e und lautet:

„e) Die Bestimmungen dieser Tarifpost finden
auch Anwendung, wenn kaufmännische
Anweisungen, wenn Schuldurkunden der
Kaufleute über Vorschußgeschäfte auf
Wertpapiere oder Waren oder wenn
Lagerscheine indossiert werden."

21. Im § 34 entfallen die Abs. 3, 5 und 6; der
bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

22. § 37 lautet:
„§ 37. An Stelle des Rechnungsstempels nach

§.14 TP. 8 wird bis auf weiteres von allen Um-
satzsteuerpflichtigen ein Zuschlag zur Umsatz-
steuer in der Höhe von 30 v. H. erhoben. Die-
ser Zuschlag, der zugleich mit der Umsatzsteuer
zu entrichten ist, darf bei Umsätzen, die nach
§ 7 Abs. 2 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes in der
Fassung des Art. VIII Abs. 1 Z. 9 des Steuer-
änderungsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 191/1951,
der Umsatzsteuer unterliegen, 0'2 v. H. dieser
Umsätze und bei allen übrigen Umsätzen
0'75 v. H. der übrigen Umsätze nicht über-
steigen."

Artikel II.

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
sind auf alle Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 30. Juni 1952 eintreten.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes werden aufgehoben

1. die noch geltenden Bestimmungen des pro-
visorischen Gesetzes über die Gebühren von
Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und
Amtshandlungen vom 9. Feber 1850, RGBl.
Nr. 50/1850, und des Allgemeinen Gebühren-
tarifs 1925, BGBl. Nr. 208/1925;

2. § 22 des Grundverkehrsgesetzes, BGBL
Nr. 251/1937, in der Fassung der Grund-
verkehrsnovelle 1946, BGBl. Nr. 123/1946.

(3) Wo in Rechtsvorschriften auf die Bestim-
mungen der Tarifpost 57 A oder der Tarif-
post 57 B des Allgemeinen Gebührentarifs 1925,
BGBl. Nr. 208/1925, verwiesen wird, treten die
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes an ihre Stelle.

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl Kamitz

108. Bundesgesetz vom 27. Mai 1952
über Änderungen und Ergänzungen des
Grunderwerbsteuergesetzes und des Erb-

schaftsteuergesetzes.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

(1) Ist einer Veranlagung der Grunderwerb-
steuer oder der Erbschaftsteuer ein Einheitswert
zugrunde zu legen, so ist er nach Art des
Vermögens (Grundstückes) mit einem der nach-
folgenden Vervielfacher anzusetzen:

1. Bei einem land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen (Grundstück) 4

2. bei einem Mietwohngrundstück 2
3. bei einem Geschäftsgrundstück 5
4. bei einem gemischtgenutzten Grundstück 3
5. bei einem Einfamilienhaus 5
6. bei einem unbebauten Grundstück . . . . . 4.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht, wenn
der Einheitswert auf einen Stichtag nach dem
1. Jänner 1952 auf Grund einer Hauptfeststel-
lung festgestellt ist.

Artikel II.

Das Grunderwerbsteuergesetz vom 29. März
1940, Deutsches RGBl. I S. 585, in der Fassung
der Granderwerbsteuernovelle 1946, BGBl.
Nr. 185/1946, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Z. 1 lautet:
„1. der Erwerb eines Grandstückes, wenn der

für die Berechnung der Steuer maßgebende Wert
1000 S nicht übersteigt;"

2. § 3 Z. 2 lautet:
„2. der Grandstückserwerb von Todes wegen

und Grundstücksschenkungen unter Lebenden im
Sinne des Erbschaftsteuergesetzes. Schenkungen
unter einer Auflage sind nur soweit von der Be-
steuerung ausgenommen, als der Wert des
Grundstückes den Wert der Auflage übersteigt;"

3. § 3 Z. 5 lautet:
„5. der Erwerb eines zu einer Gütergemein-

schaft gehörigen Grandstückes durch Teilnehmer
an derselben zur Teilung des gütergemeinschaft-
lichen Vermögens."
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4. Im § 4 Abs. 1 wird nach der Z. 2 eine neue
Z. 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„3. beim Bau von Eigentumswohnungen:
Der Erwerb eines Grundstücksanteiles von

einer Vereinigung, deren statutenmäßige Aufgabe
die Schaffung von Wohnungseigentum ist, durch
eine Person, die den Grundstücksanteil mit einem
Wohnungseigentum verbunden erwirbt;"

5. Im § 4 erhalten die bisherigen Z. 3, 4, 5
und 6 die Bezeichnung Z. 4, 5, 6 und 7.

6. Im § 4 Abs. 2 wird der Ausdruck „Ziffer 4"
durch den Ausdruck „Z. 5" ersetzt.

7. § 10 lautet:
„§ 10

A r t der B e r e c h n u n g

(1) Die Steuer ist vom Wert des Grundstückes
zu berechnen,

1. soweit eine Gegenleistung nicht vorhanden
oder nicht zu ermitteln ist;

2. wenn ein land- und forstwirtschaftliches
Grundstück an den Ehegatten, einen El-
ternteil, ein Kind, ein Stiefkind, ein Wahl-
kind oder ein Schwiegerkind des Über-
gebers oder an ein vom Übergeber in Er-
ziehung genommenes Kind zur weiteren
Bewirtschaftung gegen Sicherung des Le-
bensunterhaltes des Übergebers überlassen
wird;

3. bei der Vereinigung aller Anteile oder beim
Übergang aller Anteile einer Gesellschaft
und bei den entsprechenden schuldrecht-
lichen Geschäften.

(2) In allen übrigen Fällen ist die Steuer vom
Wert der Gegenleistung zu berechnen."

8. Im § 12 Abs. 1 entfällt der zweite Satz.
9. § 13 lautet wie folgt:

„§ 13
S t e u e r s a t z

(1) Die Steuer beträgt:
1. Beim Erwerb von Grundstücken
a) durch den Ehegatten, einen Eltern-

teil, ein Kind, ein Stiefkind, ein
Wahlkind oder ein Schwiegerkind
des Obergebers oder durch ein
vom Obergeber in Erziehung ge-
nommenes Kind 2 v. H.

b) durch andere Personen
bei einem Wert der Gegen-

leistung (des Grundstückes) bis
100.000 S 7 v. H.

bei einem Wert der Gegen-
leistung (des Grundstückes) über
100.000 S 8 v.H.

(2) Die Steuer betragt 6 v. H.
a) soweit Grundstücke in eine Kapi-

talgesellschaft (§ 5 Abs. 1 und 2

des Kapitalverkehrsteuergesetzes)
gegen Gewährung von Gesell-
schaftsrechten eingebracht werden.
Dies gilt nicht für Gesellschaften,
die den Erwerb, die Verwertung
oder die Verwaltung von Grund-
stücken betreiben (Grundstücks-
gesellschaften);

b) wenn bei der Verschmelzung von
Genossenschaften Grundstücke der
aufzunehmenden Genossenschaft
auf die aufnehmende Genossen-
schaft übergehen;

c) wenn bei der Umwandlung einer
Kapitalgesellschaft in eine Genos-
senschaft Grundstücke der umzu-
wandelnden Gesellschaft auf die
Genossenschaft übertragen wer-
den.

(3) Die für den Erwerb eines land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstückes oder Grundstücks-
anteiles gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 vom Werte zu
berechnende Steuer vermindert sich um 500 S
oder um den dem Grundstücksanteil entsprechen-
den Teil dieses Betrages."

10. §§ 18, 19, 20 und 22 entfallen.

Artikel III

Das Erbschaftsteuergesetz vom 22. August
1925, Deutsches RGBl. I S. 320, in der Fassung
der Einführungsverordnung vom 8. Dezember
1940, Deutsches RGBl. I S. 1604, und der Erb-
schaftsteuernovelle 1946, BGBl. Nr. 164/1946,
wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Abs. 1 Z. 1 entfällt die Verweisung
„(§§ 2147 ff. des Bürgerlichen Gesetz-
buchs)"

2. Im § 2 Abs. 1 entfällt Z. 2.
3. Im § 2 Abs. 1 Z. 3 entfällt die Verweisung

„(§ 2301 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)".
4. Im § 3 Abs. 1 lautet Z. 5:

„5. was als Abfindung für einen Erb-
verzicht (§ 551 des Allgemeinen bürger-
lichen Gesetzbuches) gewährt wird;"

5. Im § 3 Abs. 1 entfällt Z. 8.
6. § 6 entfällt.
7. Im § 8 Abs. 1 I entfällt Z. 2 a.
8. § 9 Abs. 2 lautet:

„(2) Im Falle des § 3 Abs. 1 Z. 9 gilt als
Geschenkgeber der zuletzt Berechtigte; in
den Fällen des § 2 Abs. 2 Z. 1 und § 3
Abs. 1 Z. 7 ist des Besteuerung das Ver-
wandtschaftsverhältnis des nach der Stif-
tungsurkunde entferntest Berechtigten zu
dem Erblasser oder Geschenkgeber zu-
grunde zu legen, sofern die Stiftung
wesentlich im Interesse einer Familie oder
bestimmter Familien gemacht ist."
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9. Im § 9 entfällt Abs. 3.
10. § 10 lautet:

„§ 10.
(1) Die Erbschaftsteuer beträgt bei Erwerben

(2) Der Steuerbetrag nach Abs. 1 ist in der
Weise zu berechnen, daß von dem Wertbetrag
des Erwerbes nach Abzug der Steuer nicht we-
niger erübrigt wird, als von dem höchsten Wert-
betrage der nächstniedrigeren Stufe des Tarifes
nach Abzug der nach dieser entfallenden Steuer.

(3) Wird durch die Zuwendung auch land- und
forstwirtschaftliches Vermögen erworben, so
ermäßigt sich der Steuerbetrag nach Abs. 1, so-
weit er auf land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen entfallt, um 1500 S.

(4) Von Zuwendungen an solche inländische
Stiftungen, Gesellschaften, Vereine oder An-
stalten, die ausschließlich mildtätige oder gemein-
nützige Zwecke verfolgen, sofern ihnen eigene
Rechtspersönlichkeit zukommt, beträgt die
Steuer ohne Rücksicht auf die Höhe der Zuwen-
dung 5 v. H. Dieser Steuersatz kann auch auf
ausländische Stiftungen, Gesellschaften, Vereine
oder Anstalten der bezeichneten Art angewendet
werden, sofern Gegenseitigkeit gewährt wird.

(5) Der sich nach den Abs. 1 bis 3 oder nach
dem Abs. 4 ergebende Steuerbetrag erhöht sich
bei Zuwendungen

a) an den Ehegatten, einen Elternteil, ein
Kind, ein Stiefkind, ein Wahlkind oder
ein Schwiegerkind des Zuwendenden oder
an ein vom Zuwendenden in Erziehung ge-
nommenes Kind um 1 v. H.

b) an andere Personen um 2 v. H.
des Wertes der durch die Zuwen-
dung erworbenen Grundstücke.

(6) Die sich nach den Abs. 1 bis 3 und 5 oder
nach den Abs. 4 und 5 ergebende Steuer darf im
Falle des Abs. 5 lit. a nicht weniger als 1 v. H.
und im Falle des Abs. 5 lit. b nicht weniger als
2 v. H. des Wertes der erworbenen Grundstücke
betragen."

11. Im § 15 Abs. 5 entfallen die Worte:
„Erbschaftsbesitzer (§ 2018 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),".

12. § 16 entfällt.
13. § 17 lautet:

„§ 17.
(1) Bei der Berechnung des Steuerbetrages nach

§ 10 Abs. 1 oder § 10 Abs. 4 bleibt bei jedem
Erwerb steuerfrei:

1. Für Personen der Steuerklasse I oder II
ein Betrag von 10.000 S,

2. für Personen der Steuerklasse III oder IV
ein Betrag von 2000 S,

3. für Personen der Steuerklasse V
ein Betrag von 500 S.

(2) In den Fällen, in denen sich die Besteuerung
gemäß § 8 Abs. 1 II auf das dort angeführte
Vermögen beschränkt, beträgt der Steuerfrei-
betrag 500 S."

14. Im § 18 entfallen im Abs. 1 die Z. 7 und
der Abs. 3.

15. § 19 entfällt

16. Im § 22 Abs. 2 entfällt der zweite Satz.

17. § 27 lautet:
„§ 27.

Die Gerichte haben, sofern eine Abhandlung
stattfindet, dem Finanzamt die Todesfälle, die
eröffneten letztwilligen Anordnungen und die
Vornahme von Erbteilungen bekanntzugeben;
die Notare haben dem Finanzamt beglaubigte
Abschriften der von ihnen beurkundeten Schen-
kungen und Zweckzuwendungen zu übersenden."

18. § 42 lautet:
„§ 42.

Die Steuer ist zu erstatten, wenn und soweit
ein Geschenk widerrufen wurde und deshalb
herausgegeben werden mußte."

Artikel IV.

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
sind auf alle Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 30. Juni 1952 eintreten.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes treten außer Kraft:

1. § 15 der Steuervereinfachungsverordnung
vom 14. September 1944, Deutsches RGBl. I
S. 202, in der Fassung des Art. II der
Grunderwerbsteuernovelle 1946, BGBL
Nr. 185/1946;



Stück 24, Nr. 109 und 110. 373

2. Artikel III der Grunderwerbsteuernovelle
1946, BGBl. Nr. 185/1946.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl Kamitz

109. Bundesgesetz vom 27. Mai 1952,
womit einige Bestimmungen des Versiche-

rungsteuergesetzes abgeändert werden
(Versicherungsteuernovelle 1952).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Versicherungsteuergesetz vom 9. Juli
1937, Deutsches RGBL I S. 793, in der Fassung
der Verordnung zur Änderung des Versiche-
rungsteuergesetzes vom 31. August 1944, Deut-
sches RGBl. I S. 208, und der Verkehrsteuer-
novelle 1948, BGBl. Nr. 57/1948, wird wie folgt
geändert:
1. § 4 Abs. 1 lautet:

„(1) Von der Besteuerung ausgenommen ist
die Zahlung des Versicherungsentgeltes

1. für die im § 6 Abs. 1 Z. 2 bezeichneten
Versicherungen, wenn die Versicherungs-
summe 5000 S oder die versicherte Jahres-
rente 1200 S nicht übersteigt;

2. für eine Versicherung, die nach den sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften zu
behandeln ist;

3. für eine Versicherung, die bei Vereinigun-
gen öffentlich-rechtlicher Körperschaften
eingegangen wird, um Aufwendungen die-
ser Körperschaften für Ruhe- und Versor-
gungsgenüsse auszugleichen;

4. für eine Versicherung, die bei einer von
der Versicherungsaufsichtsbehörde als Ver-
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit zuge-
lassenen Pensions-, Witwen- oder Waisen-
kasse auf Grund eines Arbeitsverhältnisses
eingegangen wird;

5. für eine Versicherung von Vieh aus klei-
nen Viehhaltungen, wenn die Versiche-
rungssumme 50.000 S nicht übersteigt;

6. für eine Versicherung von Vieh bei einem
kleinen Viehversicherungsverein;

7. für Feuerversicherungen durch bäuerliche
Brandschadenunterstützungsvereine, die
vorwiegend die Gewährung von Sachlei-
stungen zum Gegensund haben."

2. Im § 4 entfällt Abs. 3.
3. Im § 6 lautet Abs. 1:

„(1) Die Steuer beträgt:
1. bei der Rückversicherung 0"5 v. H. des Ver-

sicherungsentgeltes,

2. bei der Lebens- und Invaliditätsversiche-
rung (Kapital- und Rentenversicherungen
aller Art) und bei ähnlichen Versicherun-
gen 3 v. H. des Versicherungsentgeltes,

3. bei der Krankenversicherung 1 v. H. des
Versicherungsentgeltes,

4. bei den anderen Versicherungen mit Aus-
nahme der im Abs. 2 bezeichneten Ver-
sicherungen 7 v. H. des Versicherungsent-
geltes."

4. Im § 6 lautet Abs. 3:
„(3) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung

des Versicherungsentgeltes an einen auslän-
dischen Versicherer unterliegt mit Ausnahme
der Rückversicherung und der im § 4 Abs. 2
bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den
zehnfachen Steuersätzen der Abs. 1 und 2, es
sei denn, daß der ausländische Versicherer zum
Geschäftsbetrieb im Inland zugelassen ist und
die Zahlung an die inländische Niederlassung
erfolgt. Die im § 4 Abs. 1 unter Z. 1 und Z. 5
angeführten Ausnahmen von der Besteuerung
gelten in diesem Falle nicht."

5. Im § 9 Abs. 3 werden die Ziffern „1200 S"
durch „4800 S" ersetzt.

Artikel II.

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
treten mit 1. Juli 1952 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl Kamitz

110. Bundesgesetz vom 27. Mai 1952,
betreffend die Erhebung einer Kraftfahr-
zeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. G e g e n s t a n d d e r S t e u e r .

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen
a) in einem inländischen Zulassungsverfahren

zugelassene Kraftfahrzeuge;
b) nicht in einem inländischen Zulassungs-

verfahren zugelassene Kraftfahrzeuge, die
auf öffentlichen Straßen im Inland be-
nützt werden.

§ 2. S t e u e r b e f r e i u n g e n .

(1) Von der Steuer sind befreit:

1. Kraftfahrzeuge, die für den Bund oder eine
andere Gebietskörperschaft zugelassen sind und
ausschließlich im Dienste der Polizei,
Gendarmerie, Zollwache oder Justizwache ver-
wendet werden;
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2. Kraftfahrzeuge der Feuerwehr sowie Kraft-
fahrzeuge, die ohne Absicht auf die Erzielung
eines Gewinnes für Zwecke der Kranken-
beförderung, des Rettungswesens oder der
Straßenreinigung verwendet werden;

3. Kraftfahrzeuge, solange damit nach den
kraftfahrrechtlichen Vorschriften ausschließlich
Fahrten mit Probefahrt- oder Überstellungs-
kennzeichen ausgeführt werden;

4. Miet- und Platzkraftfahrzeuge;

5. Zugmaschinen, die ausschließlich in land-
wirtschaftlichen Betrieben verwendet werden;

6. Kraftfahrzeuge, die ausschließlich zur Be-
förderung (Fortbewegung) von Geräten von
und zur Arbeitsstätte und zum Antrieb dieser
Geräte verwendet werden, sowie selbstfahrende
Arbeitsmaschinen;

7. Zwei- und Dreiradkraftfahrzeuge, deren
Hubraum 100 cm8 nicht übersteigt;

8. Krankenfahrstühle mit maschinellem An-
trieb;

9. Kraftfahrzeuge von Personen, denen eine
Steuerbefreiung auf Grund von Staatsverträgen,
Gegenseitigkeitserklärungen oder sonst nach den
Grundsätzen des zwischenstaatlichen Steuer-
rechtes zukommt oder auf Grund tatsächlich ge-
währter Gegenseitigkeit zuerkannt wird.

(2) Für Kriegsbeschädigte, Zivilbeschädigte und
Opfer des Kampfes um ein freies demokratisches
Österreich zugelassene Kraftfahrzeuge, die von
den genannten Personen infolge erlittener kör-
perlicher Beschädigung zur persönlichen Fort-
bewegung verwendet werden müssen, können
auf Antrag von der Steuer befreit werden.

(3) Wird für zwei Kraftfahrzeuge nur ein Zu-
lassungsschein ausgefertigt, so ist das Kraftfahr-
zeug von der Steuer befreit, für das der
niedrigere Steuersatz zutrifft.

§ 3. S t e u e r s c h u l d n e r u n d s a c h l i c h e
Haftung.

(1) Steuerschuldner ist

1. bei einem in einem inländischen Zu-
lasssungsverfahren zugelassenen Kraftfahrzeug
die Person, für die das Kraftfahrzeug zu-
gelassen ist;

2. bei einem nicht in einem inländischen Zu-
lassungsverfahren zugelassenen Kraftfahrzeug
die Person, die das Kraftfahrzeug im Inland
benützt.

(2) Wird die Steuer nicht oder nicht ordnungs-
gemäß entrichtet, so kann das Kraftfahrzeug
zur Sicherung in Beschlag genommen werden,
selbst wenn es nicht im Eigentum des Steuer-
schuldners steht.

§ 4. D a u e r d e r S t e u e r p f l i c h t e i n e s
K r a f t f a h r z e u g e s .

(1) Die Stcuerpflicht dauert:

1. Für ein in einem inländischen Zulassungs-
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom Tage
der Zulassung bis zum Ablauf des Tages, an dem
der Zulassungsschein der zuständigen Verwal-
tungsbehörde zurückgegeben oder von ihr ein-
gezogen wird;

2. für ein in einem ausländischen Zulassungs-
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom
Beginn des Tages des Grenzeintrittes bis zum
Ablauf des Tages des Grenzaustrittes;

3. bei Benützung eines nicht zugelassenen
Kraftfahrzeuges mit dem Beginn des Kalender-
monates, in dem die Benützung einsetzt, bis zum
Ablauf des Kalendermonates, in dem die Be-
nützung endet.

(2) Wird ein steuerbefreites Kraftfahrzeug
steuerpflichtig, so beginnt die Steuerpflicht mit
dem Tage des Wegfalles des Befreiungsgrundes.

(3) Wird ein Kraftfahrzeug nach der Rückgabe
des Zulassungsscheines an die zuständige Behörde
im Verlaufe des Zeitraumes, für den die Steuer
entrichtet wurde, für eine andere Person ohne
Änderung des Kennzeichens wieder zugelassen,
so bleibt die Person, für die das Kraftfahrzeug
ursprünglich zugelassen wurde, bis zum Ablauf
des genannten Zeitraumes Steuerschuldner. Die
Steuerschuld der Person, für die das Kraftfahr-
zeug nunmehr zugelassen wird, entsteht erst
nach Wegfall der Steuerschuld der Person, für
die das Kraftfahrzeug ursprünglich zugelassen
war.

(4) Wird ein Kraftfahrzeug innerhalb des lau-
fenden Steuerzettraumes derart verändert, daß
der Veränderung steuerliche Bedeutung zu-
kommt, so ist die Veränderung erst mit dem Be-
ginn des neuen Steuerzeitraumes zu berücksichti-
gen.

§ 5. S t e u e r s a t z .

(i) Die Jahressteuer beträgt für
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(2) Kraftfahrzeuge, die im Abs. 1 nicht geson-
dert angeführt sind, unterliegen dem Steuersatz
für Zugmaschinen ohne Güterladeraum.

§ 6. E n t r i c h t u n g der S t e u e r .

(1) Die Steuer ist ohne amtliche Festsetzung
durch Anbringung vom Stempelmarken auf einer
Kraftfahrzeugsteuerkarte unbeschadet der Vor-
schriften der Abs. 2 und 3 jeweils im voraus für
die Dauer eines Jahres zu entrichten.

(2) Das Finanzamt kann auf Antrag des Steuer-
schuldners in Ausnahmefällen gestatten, daß die
Jahressteuer in Halbjahres- oder Vierteljahres-
beträgen entrichtet wird. In diesen Fällen erhöht
sich jeder Teilbetrag um 6 S.

(3) Die Steuer kann auf Antrag des Steuer-
schuldners für ein in einem ausländischen Zu-
lassungsverfahren zugelassenes Kraftfahrzeug,
das vorübergehend im Inland benützt wird, tage-
weise entrichtet werden. Der Tagessteuersau be-
trägt für:

1. Zwei- und Dreiradkraftfahrzeuge . . . 1 S;
2. Personenkraftwagen 2 S;
3. alle übrigen Kraftfahrzeuge 10 S.

(4) Die vom Steuerschuldner auf der Steuer-
karte im der Höhe des Steuerbetrages anzubrin-
genden Stempelmarken sind vom Finanzamt,
im Falle des Abs. 3 vom Grenzzollamt, durch
Aufdruck des Dienstsiegels zu entwerten.
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(5) Für die Steuerentrichtung in Stempel-
marken gelten die Vorschriften über die Stempel-
und Rechtsgebühren sinngemäß.

§ 7. P a u s c h a l i e r u n g .

In den Fällen, in denen die Feststellung der
Unterlagen für die Steuerermittlung unverhält-
nismäßige Schwierigkeiten verursachen würde,
kann auf Antrag des Steuerschuldners die Steuer
im Pauschwege festgesetzt werden.

§ 8. N a c h w e i s der S t e u e r b e f r e i u n g
o d e r der S t e u e r e n t r i c h t u n g .

(1) Ist ein Kraftfahrzeug von der Steuer be-
freit, so hat das Finanzamt eine Bescheinigung
über die Steuerbefreiung zu erteilen. Bei Weg-
fall des Befreiungsgrundes verliert die Bescheini-
gung ihre Gültigkeit.

(2) Wird die Steuer im Pauschwege festgesetzt,
so hat das Finanzamt dem Steuerschuldner für
jedes in die Pauschalierung einbezogene Kraft-
fahrzeug eine Bescheinigung darüber auszustel-
len, daß die Steuer im Pauschwege entrichtet
wird.

(3) Kann der Lenker eines Kraftfahrzeuges
weder eine ordnungsgemäß gestempelte Steuer-
karte für den laufenden Steuerzeitraum noch
eine gültige Bescheinigung über die Steuerfrei-
heit des Kraftfahrzeuges noch eine Bescheinigung
über die Entrichtung der Steuer im Pauschwege
vorweisen oder wird sonstwie festgestellt, daß
der Steuerschuldner die Steuer nicht oder nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß entrichtet
hat, so kann das Finanzamt ungeachtet der auf
der Steuerkarte in Höhe der Kraftfahrzeug-
steuer anzubringenden Stempelmarken eine Er-
höhung im Ausmaß bis zum Zweifachen des auf
das Kraftfahrzeug entfallenden Jahressteuer-
betrages festsetzen.

§ 9. R ü c k v e r g ü t u n g .

(1) Endet die Steuerpflicht eines Kraftfahr-
zeuges vor dem Ablauf des Zeitraumes, für den
die Steuer entrichtet ist, so wird für jeden vollen
Monat nach dem Tag der Beendigung der Steuer-
pflicht ein Zwölftel der Jahressteuer auf Antrag
gegen Rückgabe der Steuerkarte rückvergütet.
Steuerbeträge unter 10 S sind nicht rück-
zuvergüten.

(2) Zur Geltendmachung des Rückvergütungs-
anspruches ist derjenige berechtigt, für den das
Kraftfahrzeug am Ende der Steuerpflicht zu-
gelassen war.

§ 10. M i t w i r k u n g a n d e r e r V e r w a l -
t u n g s b e h ö r d e n .

(1) Die zur Zulassung zuständige Verwaltungs-
behörde hat den Zulassungsschein und die Kenn-
zeichentafeln erst auszuhändigen, wenn der-

jenige, für den das Kraftfahrzeug zugelassen
wird, nachgewiesen hat, daß den Vorschriften
über die Kraftfahrzeugsteuer Genüge getan ist.

(2) Auf Anzeige des Finanzamtes, daß die
Kraftfahrzeugsteuer nicht oder nicht ordnungs-
gemäß entrichtet wurde, hat die zuständige Be-
hörde die Kennzeichentafeln und den Zu-
lassungsschein einzuziehen.

(3) Die Organe der Polizei und Gendarmerie
sind verpflichtet, im Rahmen ihrer sonstigen
Dienstobliegenheiten auch zu prüfen, ob die
Vorschriften über die Kraftfahrzeugsteuer ein-
gehalten werden.

§ 11. Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .

(1) Für ein Kraftfahrzeug, das erst nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kraftfahr-
zeugsteuerpflichtig wird, ist dem Finanzamt eine
ordnungsgemäß gestempelte Steuerkarte zur
Entwertung der Stempelmarken bis zum 31. Juli
1952 einzureichen.

(2) Steuerkarten, die vor dem 1. Juli 1952 aus-
gestellt wurden, behalten die ihnen am 30. Juni
1952 zukommende Gültigkeitsdauer.

(3) Steuerkarten für Personenkraftfahrzeuge
(ausgenommen Kraftomnibusse), die vor dem
1. Juli 1952 ausgestellt wurden, sind stempel-
pflichtig und vor dem Ablauf ihrer Gültigkeits-
dauer, spätestens jedoch bis zum 30. September
1952, für jeden angefangenen Monat der Gül-
tigkeitsdauer nach dem 30. Juni 1952 mit Stem-
pelmarken in Höhe der nachfolgend angeführten
Sätze zu versehen sowie dem Finanzamt zur
Entwertung nach dem im § 6 Abs. 4 vorge-
sehenen Vorgang einzureichen:
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§ 12. Wirksamkeitsbestimmungen.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1952
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau, hinsichtlich des § 10
Abs. 3 jedoch auch im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Inneres, betraut.

(3) Durchführungsbestimmungen zu diesem
Bundesgesetz können vom Tage der Kund-
machung desselben an erlassen werden; sie treten
jedoch frühestens mit diesem Bundesgesetz in
Kraft.

(4) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun-
desgesetzes tritt das Kraftfahrzeugsteuergesetz
vom 23. März 1935, Deutsches RGBL I S. 407,
in der Fassung des Art. III der Verkehrsteuer-
novelle 1948, BGBl. Nr. 57/1948, außer Kraft
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111 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 27. Mai 1952, betreffend
Änderung der Verordnung vom 8. Novem-
ber 1951, BGBl. Nr. 257, über die Ver-
längerung der Fristen zur Anmeldung von
Rückstellungsansprüchen nach dem Ersten,
dem Zweiten und dem Dritten Rückstellungs-
gesetz und der Fristen zur Geltendmachung
der Rückstellungsansprüche nach dem Fünf-

ten Rückstellungsgesetz.

Auf Grund des § 2 Abs. 1 des Ersten Rück-
stellungsgesetzes, BGBl. Nr. 156/1946, des § 2
Abs. 1 des Zweiten Rückstellungsgesetzes, BGBl.
Nr. 53/1947, des § 14 Abs. 1 des Dritten Rück-
stellungsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1947, und des
§ 11 des Fünften Rückstellungsgesetzes, BGBL
Nr. 164/1949, wird verordnet:

Die Verordnung vom 8. November 1951,
BGBl. Nr. 257, wird abgeändert wie folgt:

1. In § 1 hat es statt „30. Juni" zu heißen
„30. November".

2. § 2 Z. 4 hat zu lauten:
„4. Bis zum 31. Dezember 1952 für die Gel-

tendmachung von Ansprüchen auf Vermögen,
die Stiftungen und Fonds sowie auf Grund
des Kaiserlichen Patentes vom 26. November
1852, RGBl. Nr. 253, errichteten Vereinen ent-
zogen worden sind."

3. § 2 Z. 6 hat zu lauten:
„6. Für die Geltendmachung von Ansprüchen

gemäß den Bestimmungen des Ersten, des Zwei-
ten und des Dritten sowie des § 10 des Fünften
Rückstellungsgesetzes, die erst nach Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach § 3 Abs. 2 bezie-
hungsweise § 5 des Fünften Rückstellungsgesetzes
gestellt werden, sofern der Antrag nach § 2 des
Fünften Rückstellungsgesetzes spätestens am
30. November 1952 eingebracht worden ist und
seit der Rechtskraft des Erkenntnisses nach § 3
Abs. 2 beziehungsweise § 5 Abs. 2 des Fünften
Rückstellungsgesetzes nicht mehr ab drei Monate
verstrichen sind."

4. § 2 Z. 7 hat zu lauten:
„7. Bis zum 31. Dezember 1953 für die Gel-

tendmachung von Ansprüchen auf Vermögen,
die am 30. Juni 1952 ganz oder teilweise unter
öffentlicher Verwaltung gemäß § 2 Abs. 1 lit. e
des Verwaltergesetzes, BGBl. Nr. 157/1946, ge-
standen sind."

5. Dem § 2 wird folgender neuer Punkt an-
gefügt:

„8. Bis zum 31. Dezember 1953 für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen auf Vermögen,
sofern die Anwendung der österreichischen
Rechtsvorschriften von einer Tatsache abhängt,
die außerhalb der österreichischen Rechtsordnung
liegt oder das Recht durch eine solche Tatsache
betroffen wird; die zur Entscheidung über den
Rückstellungsanspruch zuständige Stelle hat,
falls eine Partei sich auf eine solche Tatsache be-
ruft und die Stelle das Vorliegen dieser Tat-
sachen verneinen zu müssen glaubt, vom Bundes-
ministerium für Finanzen eine Äußerung einzu-
holen, die im Einvernehmen mit den beteiligten
Bundesministerien abzugeben ist."
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